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Nr. 96 Bad Homburgv. d. H., Montag, den 5. August 1918

Verordnung
' betr. die Ausgabe von Brotkarten.

Auf Grund der §8 58, 59 der Reichsgetreideordnung
für die Ernte 1918 vom 29. Mai 1918 (R . E . Bl . S . 425)
wird für den Umfang des Obertaunuskreises folgendes
angeordnet:

8 1.
Die Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl darf

nur auf Grund von Ausweisen (Brottarten ) erfolgen , die
vom Kommunalverband Obertaunuskreis ausgegeben oder
zugelassen sind. Dies gilt auch für Gasthäuser . Speise¬
wirtschaften u. dergl.

Mehl im Sinne dieser Bestimmung ist Weizen - und
Roggenmehl.

8 2.
Jede Brotkarte gilt für 2 Kalenderwochen nach Maß-

gabe des Aufdrucks. Die Verwendung der Brotkarte au¬
ßerhalb dieser Eeltungszeit ist untersagt . Jedem Haus-
haltungsvorstande , der nicht zu den Selbstversorgern (8 1
der Kreisausschußverordnung vom 25. Juli 1918 (Kreis¬
blatt Rr . 94) gehört und von der darin vorgesehenen Be¬
fugnis Gebrauch gemacht hat . werden soviel Wochenaus¬
weise (Brotkarten ) zugeteilt , wie die Haushaltung Mit¬
glieder hat . Macht der Haushaltungsvorstand nur für
einen Teil seiner Haushaltungsmitglieder von der Befug¬
nis der Selbstversorgung Gebrauch, so sind entsprechend
weniger Brotkarten zuzuteilen . Der Haushaltungsvor¬
stand' ist verpflichtet , den von ihm nicht unterhaltenen

' Haushaltungsmitgliedern auf Verlangen ihre Brotkarten
auszuhändigen.

8 3.
Zum Empfang von Brotkarten ist nur berechtigt, wer

im Obertaunuskreise seinen dauernden Wohnsitz oder dau¬
ernden Aufenthalt genommen hat.

Die Brotversorgung im Reiseverkehr , der Militürur-
lauber usw. unterliegt besonderer Regelung.

I 8 4.
Jede Brotkarte enhtält Abschnitte,*) die zusammen der

jeweilig für zwei Wochen einer Person zustehenden Menge
} von Mehl oder Brot entsprechen. '
► Außerdem können, soweit der Mehlvorrat reicht, für

körperlich schwer arbeitende werktätige Personen und
k , Schwerstarbeiter Brot -Zusatzkarten verabfolgt werden.

Bei der Entnahme von Brot und von Mehl hat der
Inhaber die Brotkarte vorzulegen . Der Veräußerer hat
die Abschnitte, die der veräußerten Gewichtsmenge ent¬
sprechen, abzutrennen und an sich zu nehmen.

' 8 5.
* Die Brotkarten und deren einzelne Abschnitte dürfen

gegen Entgeld nicht auf andere übertragen werden.
8 8.

Die Zuteilung der Brotkarten erfolgt durch die Orts-

*) z. 3 . 6 ; ihre Zahl richtet sich nach der auf den Kopf
der Bevölkerung verfügbaren Mehlmenge ; die Zusatzkarte
hat 2 Abschnitte. 1

behörde bezw. durch die von dieser bekannt gegebenen
Stellen.

Bei Fortzügen nach einem anderen Kreis haben die
Fortziehenden diejenigen Brotkarten , die für die Zeit nach
dem Verzüge gelten , an die Ortsbehörde bezw. die hierzu
bestimmten Stellen zurückzugeben.

8 7.
Bei Fortzügen nach einem anderen Kreis haben die

Karten der abgelaufenen Wochen mit den nicht verwende¬
ten Abschnitten an die Ortsbehörde bezw. die von dieser
bestimmten Stellen abzugeben.

8 «•
Wer Brot verkauft , das er nicht selbst herstellt , hat die

von ihm für dieses Brot abgetrennten Abschnitte dem
Hersteller des Brotes auszuhändigen und zwar derart,
daß der Hersteller spätestens am Montag vormittag in den
Besitz der auf die 2 vorausgehenden Wochen entfallenden
Abschnitte gelangt.

Die Hersteller von Brot haben die in ihrem Betrieb
abgetrennten oder gemäß Abs. 1 ihnen ausgehändigten
Abschnitte in verschlossenen Umschlägen bei der Ortsbe¬
hörde bezw. den von dieser bestimmten Stellen an jedem
zweiten Montag für die 2 vergangenen Wochen abzulie¬
fern . Auf den Umschlägen haben die Abliefernden ihren
Namen , ihre Adresse, die Bezeichnung der 2 vergangenen
Wochen, die Aufschrift „Abschnitte für Brot " und die Zahl
der Abschnitte zu vermerken.

§ 9.
Die Veräußerer von Mehl haben die bei der Veräuße¬

rung abgetrennten Abschnitte an jedem 2. Montag für die
vergangenen zwei Wochen in verschlossenen Umschlägen
bei der Ortsbehörde bezw. den von dieser bestimmten
Stellen abzuliefern . Auf den Umschlägen haben die Ab¬
liefernden ihren Namen , ihre Adresse, die Bezeichnung der
2 vergangenen Wochen, die Aufschrift „Abschnitte für
Mehl " und die Zahl der Abschnitte zu vermerken.

8 10.
Auch beim Zwischenhandel in Brot und Mehl muß ;e-

weils der Käufer dem Verkäufer die entsprechende Anzahl
Brotkarten übergeben.

8 11
Wer Brot oder Mehl verkauft , hat ein besonderes Buch

zu führen , aus dem getrennt für Brot und Mehl ersicht¬
lich ist: . ^ ,

ä) der Bestand zu Beginn des Montags ,eder Woche.
l>) Zugänge im Laufe der Woche und zwar unter An¬

gabe der Bezugsquelle,
<) Abgänge im Laufe der Woche.

812.
Selbstversorger dürfen Mehl und Backwaren, abge¬

sehen von den aus ihrem eigenen für ihre Selbstversorger¬
zwecke zugestandenen Mehl , aus Bäckereien irgend einer
Art oder von Händlern nicht annehmen.

Den Bäckern und Händlern ist verboten , an die Selbst¬
versorger , ibre Angehörigen und das Gesinde Mehl und
Backwaren (ausgenommen die aus ihrem eigenen Mehl
hergestellten ) abzugeben. Dahingegen ist es den Selbst¬
versorgern gestattet , ihr Mehl gegen Backware bei Bäckern
oder Händlern umzutauschen.



§13.
Krankenhäuser , Sieche nhäuser und ähnliche Anstalten

werden als Haushalt behandelt und erhalten demgemäß
für jeden Insassen eine Brotkarte vorbehaltlich ander¬
weitiger Regelung gemäß § 15. Beim Ausscheiden eines
Insassen gilt die auf ihn entfallende Brotkarte für den an
seine Stelle aufgenommenen.

8
Für East -, Schank- und Speisewirtschaften und alle

Unternehmen , welche gewerbsmäßig Speisen verabreichen,
gilt folgendes : ^ _ . , ,

1. Die Inhaber , ihre Familie und das Gesinde gelten
als Haushaltung . ^ .

2. Brot darf an die Gäste nur gegen Brotkarten .(oder
Reisebrotmarken ) abgegeben werden . Die Abgabe
von Brot an Gäste darf nur gegen besonderes Ent¬
gelt erfolgen.

3 Der Inhaber der Wirtschaft ist verpflichtet , zu ge¬
statten . daß seine Gäste auch mitgebrachtes Brot
verzehren.

8 15.
Der Kreisausschuß ist befugt , mit Behörden , Anstalten

oder wohltätigen Einrichtungen besondere Vereinbarungen
über die Verbrauchsregelung zu treffen.

8 16.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden

nach 8 80 der Reichsgetreideordnung mit Gefängnis bis
zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu 50 000 Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Reben der Strafe kann auf Einziehung der Fruchte

oder Erzeugnisse erkannt werden , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht.

Ist die strafbare Handlung gewerbs - oder gewohn¬
heitsmäßig begangen , so kann die Strafe auf Gefängnis
bis zu 5 Jahren und Geldstrafe bis zu 100 000 Mark er¬
höht werden . „ . ,

Außerdem kann die zuständige Behörde den Betrieb
schließen, wenn sich der Inhaber oder Betriebsleiter in der
Befolgung seiner Pflichten unzuverlässig erweist.

8 17-
Diese Verordnung tritt am 19. August 1918 in Kraft.

Mit dem gleichen Tage wird die Verordnung des Kreis¬
ausschusses betr . die Ausgabe von Brotkarten vom 9.
August 1917 (Kreisblatt Rr . 85) und die darin aufge¬
hobene Verordnung aufgehoben.

Bad Homburg,  1 . August 1918.
Der Kreisausschuß des Obertaunuskreises.

v o n M a r x.

Berorduuug
betr die Bereitung von Backwaren und den Mehlverkauf.

Auf Grund der §8 68, 61 der Reichsgetreideordnung
für die Ernte 1918 vom 29. Mai 1918 (R . G. Bl . S . 425)
wird für den Umfang des Obertaunuskreises folgendes an¬
geordnet : ^

1. Brot und Brötchen.
Zur Bereitung eines großen Laib Brot sind zu verwen¬

den insgesamt 840 Gramm Mehl einschließlich etwaiger
Streckungsmittel . ^ _ ... ,

Das Brot darf nur in Backsteinform in 2 Großen her¬
gestellt werden . 24 Stunden nach Beendigung des Backens
müssen der große Laib Brot mindestens 1160 Gramm,,
der kleine Laib Brot mindeststens 580 Gramm wiegen.

Brötchen dürfen nur im Gewicht von 48 Gramm herge¬
stellt und verkauft werden . Einem kleinen Laib Brot ent¬
sprechen 12 Brötchen. ^ .

Das Brot darf erst 24 Stunden nach Beendigung des
Backens aus den Bäckereien abgegeben werden . Es muß
mit dem Stempel des Tages an dem es hergestellt ist, ver¬
sehen sein. _ .

Zur Brotbereitung darf nur fester Teig verwendet
werden.

2. Weißbrot.
Weißbrot für Kranke aus reinem 75prozentigem Wei¬

zenmehl ohne Zusatz von Streckungsmittel darf von
Bäckern nur in besonderem Aufträge des Kommunalver¬
bandes hergestellt und nur auf eine Bescheinigung der
ärztlichen Prüfungsstelle in Bad Homburg gegen Brot¬
karte. bei Militärpersonen auf eine Bescheinigung der zu¬
ständigen Lazarettverwaltung verkauft werden.

Es darf nur in einer Größe hergestellt werden . Zur
Bereitung eines Kranken -Weißbrotes sind zu verwenden
382 Gramm Mehl ; es muß 24 Stunden nach Beendigung
des Backens mindestens 525 Gramm wiegen.

3.
Die Herstellung und der Verkauf von Zwieback und

Kuchen ist verboten . Zur Bereitung von Torten darf
Roggen - und Weizenmehl nicht verwendet werden.

4. Mehlverkauf.
Mehl darf von Bäckern und Händlern im Kleinverkauf

nur in 764 Gramm nicht übersteigenden Mengen abge¬
geben werden . * ' Ty,T *

5.
Die Kleinverkaufsstellen von Brot und Mehl müssen

an Werktagen mindestens geöffnet sein von 7—11 vorm,
und von 4—6 Uhr nachmittags.

8. Strafbestimmungen.
Zuwiderhandlungen werden nach § 79 der Reichsge¬

treideverordnung mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu 50000 Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Reben der Strafe kann auf Einziehung der Früchte

und Erzeugnisse erkannt werden , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht.

Ist die Zuwiderhandlung gewerbs - oder gewohnheits¬
mäßig begangen , so kann die Strafe auf Gefängnis bis zu
5 Jahren und Geldstrafe bis zu 100 000 Mark erhöht
werden.

Außerdem können nach § 71 die zuständigen Behörden
Geschäfte schließen, deren Inhaber oder Betriebsleiter sich
in der Befolgung der Pflichten unzuverlässig erweist , die
ihm durch diese Verordnung auferlegt sind.

7.
Diese Verordnung tritt am 19. August 1918 in Kraft.

Mit dem gleichen Tage wird die Verordnung des Kreis¬
ausschusses betr . die Bereitung von Backwaren und den
Mehlverkauf vom 2. Juli 1918 (Kreisblatt Rr . 83) und
die darin aufgehobenen Verordnungen aufgehoben.

Die Geschäftsinhaber bezw. Betriebsleiter der Ver¬
kaufsstellen von Brot und Brötchen. Gebäck und Mehl sind
verpflichtet , einen Abdruck dieser Verordnung in ihren
Verkaufsstellen zum Aushang zu bringen.

Bad H o m b u r g. 1. August 1918.
Der Kreisausschuß des Obertaunuskrcifes.

von Marx.

Bad Homburg.  1 . August 1918.
Nachtrag

zur Kreisverordnung betr . Reichsreisebrotmarken vom
18. Februar 1918 (Kreisblatt Nr . 20) .

Die Ziffern 8. 9 und 10 erhalten folgenden Wortlaut:
Auf Reichsreisebrotmarken dürfen durchschnittlich nicht

mehr als 250 Gramm Gebäck auf den Kopf und Tag ver¬
abfolgt werden ; es dürfen daher für jeden Reisetag an
eine Person nicht mehr als 5 Reichsreisebrotmarken zu je
50 Gramm ausgehändigt werden.

Dementsprechend ist die kommunale Brotkarte beim
Umtausch gegen Reisebrotmarken zu bewerten .*)

*) Es dürfen somit für einen 14tägigen Zeitraum für
die 6 Abschnitte der kommunalen Brotkarte nur für 3500
Gramm Reichsreisebrotmarken ausgegeben werden.



Bei der Verrechnung werden den Bäckern für 200
Gramm Brot 135 Gramm Mehl in Ansatz gebracht.

Dieser Nachtrag tritt , am 19. August 1918 in Kraft.
Gleichzeitig wird der Nachtrag zur Kreisverordnung betr.
Reichsreisebrotmarkenvom 4. Mai 1918 (Kreisblatt Nr.
65) aufgehoben.

Der Kreisausschutz des Obertaunuskrelses.
von Marx.

Betr. Ausgabe der Brotkarten.
Da vom 19. August ab wieder eine Erhöhung der

Brotration eintritt , findet die nächste Brotkartenausgabe
nur für eine  Woche, für die Zeit vom 12. bis 19. August
statt. Für die Zeit vom 19. August ab werden die Brot¬
karten wieder, wie bisher, für einen lltägigen Zeitraum
ausgegeben.

Ich ersuche die Gemeindebehörden, vorstehende Ver¬
öffentlichung zur allgemeinen Kenntnis zu bringen und
erforderlichenfalls das Weitere zu veranlassen.

Bad Homburg o. d. H., den 2. August 1918.
Der Königlich« Landrat.

von Marx.

Betr. Borzeitiges Ausrodrn der Kairtoffeln.
Auf Grund des § 11 der Verordnung über die Kar¬

toffelversorgungvom 18. Juli (R. E. Bl . S . 738) wird
das Ausroden der Kartoffeln in noch nicht völlig ausge¬
reistem Zustande verboten. Das vorzeitige Ausroden
kann nur aus zwingenden Gründen durch den Landrat ge¬
stattet werden. Zuwiderhandlungen sind nach§ 18 obiger
Verordnung strafbar.

Die Gemeindebehörden werden ersucht, streng darüber
zu wachen, datz die Erzeuger ihre Kartoffeln nur in völlig
ausgereiftem Zustande ausroden.

Bad Homburg v. d. H., den 31. Juli 1918.
Der Königl. Laadrat.

von Marx.

Die Hamburger HaferflockenfabrikE. m. b. H. zu Bad
Homburg v. d. H. ist wieder eröffnet worden.

Bad Homburg v. d. H., den 2. August 1918.
Der Königl. Sandrat.

von Marx.

Bekanntmachung..
Aus Grund des Gesetzes vom 2. März 1918 (G. S . S.

17) in Verbindung mit der Verordnung der Herren Mi¬
nister der Justiz und des Innern vom 22. April 1918 er¬
kläre ich hierdurch im Einvernehmen mit dem Herrn Land¬
gerichtspräsidenten zu Frankfurt a. M. die Kreissparkasse
des Obertaunuskreises zu Bad Homburg v. d. H. für die
Hinterlegung von Wertpapieren, welche in Kriegsanleihe-
stücken(5prozentigen Reichsschuldverschreibungen und 414-
prozentigen Reichsschatzanweisungen) der vom Herbst 1914
bis Ende des Krieges aufgelegten Anleihen des Deut¬
schen Reichs bestehen, als geeignet. . '

Wiesbaden,  den 26. Juli 1918.
Der Regierungspräsident.

Betr. Ablieferung von geprehtem Heu.

Im Ernährungsausschutz des Reichstags wurde von
sachverständiger Seite darauf hingewiesen, datz bei der in
diesem Jahre erstrebten frühzeitigen Hcuablieferung die
Gefahr bestehe, datz das Heu zu bald. d. h. vor der Gäh-
rung gepreht und dadurch Schimmelbildung hervorgerufen
werde.

Um dies zu verhüten wird ersucht, das Heu in gepretz-
tem Zustande nur dann abzuliefern, wenn es vor dem
Pressen den Eährungsprozetz durchgcmacht hat, und falls
diese Voraussetzung noch nicht erfüllt ist, das Heu nur
ungepretzt abzuliefern.

Bad Homburg v. d. H., den 1. August 1918.
Der Königliche Landrat.

von M a r x.

Diejenigen Magistrate der Städte und Herren Bür¬
germeister der Landgemeinden, welche mit Erledigung
meines Rundschreibens vom 5. Oktober 1915 — K. A.
705 — betr. Wassermessungen noch im Rückstand sind,
werden hiermit nochmals an umgehende  Einreichung
der Nachweisung über die Wassermessungen im Jahre
1917 erinnert.

Bad Homburg v. d. H., den 31. Juli 1918.
Der Königl. Landrat.

von Marx.

Kurhaus Bad Homburg.
Donnerstag , den 8 . August , abends 87 4 Uhr im Spielsaal

~~Lichtbilderwortrag
Die große Schlacht im Westen

' Vortrag von Hauptmann Runkel
Generalstabsoffizier im Kriegspresseamt.

Eintrittspreise : 1.50 Mk. und 1.— Mk.

ohmmg
1 Zimmer, große Mansarde, große
Küche mit Zubehör an ruhige Leute
zu' vermieten.

Näheres vormittags Lonisen-
strafie 85 I.

Austräger
i'tr dauernde Beschäftigung gesucht.

L. Stanflt’s Buchhandlung,
Louisenstraße 75.

CrinWer Chor her CMrWe.
Dienstag , 8 . August abends

7*9 Uhr Uebungsstunde für den
öeaäctitnisgoffesaienff

für Gefallene.



Kurhaustheater Bad Homburg v. d. 1) .
Dienstag, Sen6. Ruguft 1918, 8% Uhr flbenfls

Anläßlich der Tagung des
Reichsbundes für Heimatkunst

?aust
von Johann Wolfgang von Goethe.

Scenen ans demI. und IX. Teil der Tragödie.
Einrichtung und Spielleitung : Schriftsteller Fritz Martin Rintelen.

P erlonen:
Direktor
Theaterdichter
Lustige Person

. Eduard pasqual
. Willy Biondino

. . . Max du Mesnil

Raphael
Gabriel
Michael

. Ludwig Goebel
. Willy Schuchart
. Wolfgang Beckert

Faust
Wagner
Mephistopheles
Schüler (Bakkalaureus)
Famulus

. . . Gustav Hildebrant
. Hermann Franzky

. . . Direktor Spannuth-Bodenstedt
. . . Willy Schuchart —

. Willy Biondino
$

Die Sorge. Die Schuld. Der Mangel. Die Not.

Sprecher der Thöre . . . Katharina Reichert

Die Stimme des Herrn. Die Stimme des Erdgeistes,
t - Engel . 2. Engel . 3. Engel.

Die Lemuren.
Engel.

Die Spielleitung bittet, Beifallsäußerungenvor Ende der Aufführung zu unterlassen.
Mährend des Spiels bleiben die Türen des Zuschauerrmmis geschlossen.

Preise der Plätze :
proszeniumsloae 6.— 2TTf. s. Rang Mittelloge 5.— Mk . s. Rang Seitenloge ^.50 Mk.

Sperrsitz s. - 3 . Reihe $ 50 2Nk. -s. Reihe <*.— Mk . 5. bis letzte Reihe 3,50 Mk.
Parkett Mittrlloge . Mk . Parkett Seitenloge 3.50 Mk.

2. Rang 2.- Mk . Parkett Stehplatz 2.- Mk . Gallerte 0 .80 Mk.
Militär Ermäßigung. ' voroerksul aus öem llurbllm-

KaHenöffnung7*U Uhr- — Anfang pünktlich 8V4 Uhr - 6n9e 10 Uhr

Auf die gelben Notbezugsscheine
Nr . 8331—8530 werden am Dienstag, den 6. 8. nachm. 2—6 Uhr bei
Chr. Glücklich Orangeriegasse je 1 Ctr . Braunkohlenbriketts abgegeben.

Ortskohlenstelle.
Es wird dringend empfohlen die Briketts für den Winter auf¬

zuheben. _

ßolzucrkauf.
Am Donnerstag , den 8 . ds . Mts . Nachm. 47* Uhr werden

im Gasthaus Kolaß  zu Obernhain
rund. 8 *1* fr«. Aichtenstarnrnholz

aus Distr. 4 de» Schutzbezirk. Obernhain, nähe Saalburg , verkauft.
ggl OberfSrftmi Ulingen

-<Jie Pläne über die Errichtung
oberirdischer Telegraphenlinien in
Ehlhalten, Bremthal und Vocken¬
hausen liegen bei dem Unterzeichneten
Postamt von heute ab vier Wochen
aus.

Eppstein, den 3. August 1918.
K. Postamt.

Fräulein
39 Jahre alt, welche lange Jahre
Herrschaft!, frauenlosen Haushalt ge¬
führt, sucht wieder passend? Stellung.
Evtl , auch Uebernahme eines sonstigen
Vertrauensposten geschäftl. Art.

In Zeugnisse und Empfehlungen
zur Verfügung.

Offert, unter I», N. an die Ge¬
schäftsstelle ds. Bl . erbeten.

Lehrling
mit guten Schulzeugnissen für unsere
Buchdruckerei gesucht

Kreisblatt - Verlag.

Mts-jiL mi Mn
KulmeM Kkklls.

ITlonfag,9en5. flugufi, aben9s81/.
Uhr Hebung (Turnhalle).

Der Kolonnenführer
Grieß.

Hans mit Laden
zum Alleinbewohnen zu vermieten
oder zu verkaufen.

Zu erfragen in der Geschäftsstelle
ds Bl.

ohnhaus
enthaltend 7 Zimmer »Küche
und 4 Mansarden » zum
1. Oktober zn vermieten
oder zn verkaufen.

Zu erfragen : Geschäfts¬
stelle ds. Blattes.

Beronwortlicher Schriftleiter AugustH::rS, Bad Homburgv, d. H. — Druck und « erlag der HosbuchdruckereiC. I . Tchick Sohn, Inhabei- T. Frendeuman»t.
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